1.

Abgeltung einer Leasingsonderzahlung durch Entfernungspauschale

1. Bei der Benutzung eines Fahrzeuges als Arbeitsmittel zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitstätte geht die Nr. 4 des § 9 Abs. 1 Satz 3 der Nr. 6 dieser Vorschrift vor.

2. Durch die Entfernungspauschale wird auch eine Leasingsonderzahlung abgegolten. BFH, Urteil vom 15.04.2010, VI R 20/08

2.

BVerfG-Vorlage zur Frage der Verfassungswidrigkeit des Solidaritätszuschlaggesetzes vom 23.06.1993 in der für das Streitjahr 2007 geltenden Fassung

1. Der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe i. S. d. Art 106 Abs. 1 Nr. 6 GG. Nach den Vorstellungen (Motiven) des Verfassungsgebers ist eine Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und Körperschaftsteuer zur Deckung von „Bedarfsspitzen“ im Bundeshaushalt bestimmt. Sie darf lediglich in „Ausnahmelagen“ bzw. in „besonderen Notfällen“, nicht in Zeiten allgemeiner Steuertarifsenkungen erhoben werden.

2. Die Motive des Verfassungsgebers sind bei der Prüfung der Frage zu berücksichtigen, ob das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der für das Streitjahr 2007 geltenden Fassung verfassungsmäßig ist.

3. Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 entspricht – zumindest bezogen auf das Streitjahr 2007 – nicht den Motiven des Verfassungsgebers bei Einführung des Finanzierungsinstruments der Ergänzungsabgabe im 1955, weil

- der Solidaritätszuschlag bereits seit dem Jahr 1995 unbefristet erhoben wird und dadurch zu einer Dauersteuer geworden ist,

- die Einkommensteuer- und Körperschaftstarife seit dem Jahr 1995 mehrfach gesenkt worden sind und 

- die Wiedervereinigung Deutschlands keinen nur vorübergehenden, sondern einen langfristigen Finanzierungsbedarf begründet hat.

4. Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 verletzt deshalb zumindest bezogen auf das Streitjahr 2007 die Finanzverfassung und damit die „verfassungsmäßige Ordnung“ i.S. der Art. 2 Abs. 1, 20 Abs. 3 GG und verstößt mithin gegen das allgemeine Freiheitsrecht des Steuerpflichtigen und gegen das Rechtsstaatsprinzip. FG Hannover, Vorlagebeschluss vom 25.11.2009, 7 K 143/08
3.

Rückabwicklung eines Anschaffungsgeschäfts als rückwirkendes Ereignis

1. Die Rückabwicklung eines Anschaffungsgeschäfts wegen irreparabler Vertragsstörungen ist kein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EstG.

2. Die Rückabwicklung eines Kaufvertrages kann ein rückwirkendes Ereignis i.S. des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO sein, wenn der Anschaffungs- oder Herstellungsvorgang nicht abgeschlossen wird. FG München, Beschluss vom 10.02.2010, 13 V 3809/09
4.

Keine Steuerberechnung nach vereinnahmten Entgelten aufgrund fehlender Buchführungspflicht

Die Steuerberechnung nach vereinnahmten Entgelten gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG kommt nur bei besonderen Härten, wie z.B. dem Überschreiten der nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG bestehenden Umsatzgrenzen aufgrund außergewöhnlicher und einmaliger Geschäftsvorfälle, nicht aber allgemein aufgrund einer fehlenden Buchführungsverpflichtung in Betracht. BFH, Urteil vom 11.02.2010, V R 38/08
5.

Kein Rechnungsabgrenzungsposten in Fällen geringer Bedeutung

1. Auf die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten darf nach Maßgabe des Grundsatzes der Wesentlichkeit daher verzichtet werden, wenn die abzugrenzenden Beträge nur von untergeordneter Bedeutung sind und eine unterlassene Abgrenzung das Jahresergebnis nur unwesentlich beeinflussen würde. 

2. In Fällen von geringer Bedeutung kann auf eine genaue Abgrenzung verzichtet werden. Der erkennende Senat orientiert sich dabei an den jeweiligen Grenzen des § 6 Abs. 2 EStG. Der Gesetzgeber gibt mit dieser Regelung zu erkennen, dass er bei geringwertigen Wirtschaftsgütern auf einen periodengerechten Ausweis verzichtet und eine Sofortabschreibung für angemessen hält. Diese gesetzgeberische Einschätzung kann auf die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten übertragen werden; geringwertige Posten brauchen bilanziell nicht abgegrenzt zu werden. BFH-Beschluss 18.03.2010, X R 20/09 

